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Verwaltung effizienter machen

Gemeinsame Pfarrbüros

Besser erreichbar

längere Öffnungszeiten, gegenseitige 
Vertretung, zuverlässiger Service

professioneller

höhere Deputate, Zeit für Fortbildung, 
attraktiver Arbeitsplatz, Assistenz

entlastend

selbständiges Arbeiten, Übernahme von 
Verantwortung, Schnittstelle zum VSA



Gemeinden, Dekanat, VSA
Mitarbeiter*innen & MAV
EOK, Rechtsabteilung & IT
Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligung

Wer leitet den Prozess?
Planungsgruppe, Prozessplan
Externe Beratung sinnvoll?

Planungsprozess

Standort, Größe, Eignung, Baumaßnahmen
Ausstattung, Umzug, Finanzierung
Verwendung der nicht mehr benötigten Räume

Konkrete Planung

benötigte Räume / Fläche, 
Erreichbarkeit, Parkplätze, barrierefrei?

Ausstattung, IT, schnelles Internet 

Standort

Verwaltungsdienstgemeinschaft?
Arbeitsverträge, Deputate, Qualifizierung

Mitarbeitervertretung
Aufteilung Kosten

Trägerschaft

Verantwortliche Leitung, Rollen, 
Aufgaben und Zuständigkeiten im Team

Regelungen für Arbeitsabläufe, Siegel, Ablage
Dienstbesprechung, Vertretung, Fortbildung 

Leitung & Struktur

Überblick: Was ist zu bedenken?
Gemeinsame Pfarrbüros



5 Schritte zum gemeinsamen Pfarramtsbüro
Prozessvorschlag

Beschluss: Planung

• KGRs einer Region 
streben ein gemeinsames 
Pfarramtsbüro an 

• Sie beauftragen eine 
Gruppe, zusammen mit 
der Dienstgruppe ein 
Konzept zu erarbeiten.

• Sie haben dabei den 
Kooperationsraum im 
Blick.

• Sie vereinbaren einen 
ungefähren Zeitplan.

Konzept erstellen

Die Arbeitsgruppe erstellt 
ein Konzept mit 
Vorschlägen u.a. zu:

• Zukünftige Deputate & 
Aufgaben 

• Standort-Optionen, 
Räume, Ausstattung

• Kosten, Einsparungen 
und Kostenverteilung

• Zeitplan zur Umsetzung

Beschluss!

• Die KGRs beschließen nach 
§4 VSAG eine Verwaltungs-
Dienstgemeinschaft 

• Sie beraten und beschließen 
eine Vereinbarung, die 
konkrete Absprachen und die 
Kostenverteilung regelt. 

• Die Dienstgruppe benennt 
eine Person für die Leitung 
des gem. Pfarramtsbüros

• Die KGRs entsenden 
Personen in einen 
begleitenden Ausschuss.

Umsetzung

• Rechtliche Anpassungen 
vornehmen

• Bauliche Voraussetzungen 
schaffen

• Infrastruktur herstellen 
(Technik, Internet, ...)

• Umzug & Feiern!!

• einheitliche Abläufe 
entwickeln und einüben

• regelmäßiger Bericht in 
den KGRs

Beteiligung & Information

• Mitarbeitende & MAV 
einbeziehen!

• VSA, EOK; rechtliche 
Klärungen, u.a. zu 
Arbeitsverträgen

• evt. externe Prozess-
Begleitung (GBOE)

• Informationen sammeln zu 
Deputaten, Aufgaben, 
Standort-Optionen, Kosten

• Regelmäßige Information 
und Beratung in den KGRs



Weitere Informationen ...
finden Sie auf unserer Website www.ekiba.de/2032
unter „Material & Termine“, dort unter „Materialien zum Kooperationsraum“.

Für die Planung gemeinsamer Pfarramtsbüros liegen dort
• eine detaillierte Handreichung zur Planung, 
• darin auch Links zu relevanten Themen und beratenden Stellen
• und Vorlagen für Beschlüsse und Vereinbarungen!

Gerne können Sie sich auch mit Fragen ans Kernteam ekiba2032 wenden: strategieprozess@ekiba.de

http://www.ekiba.de/2032


Viel Kraft, Gelassenheit und Erfolg! 
Kooperationsraum


